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Anträge 

Die Klägerin beantragt, der Gerichtshof möge 

— feststellen, dass die Republik Österreich, indem sie § 5 in 
Verbindung mit § 2 Absatz 3 und 4 sowie § 6 Absatz 2 lit 
g VGVG aufrechterhalten hat, gegen Artikel 49 und 63 
AEUV verstoßen hat; 

— feststellen, dass die Republik Österreich, indem sie § 6 Ab
satz 2 lit d in Verbindung mit § 2 Absatz 3 und 4 VGVG 
aufrechterhalten hat, gegen Artikel 49 und 63 AEUV ver
stoßen hat; 

— der Republik Österreich die Kosten des Rechtsstreits auferle
gen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission bezweifelt nicht, dass Mitgliedstaaten den Er
werb von Grundstücken aus Gründen des Allgemeininteresses 
beschränken dürfen. Die in den Anträgen aufgeführten Bestim
mungen des Vorarlberger Grundverkehrsgesetzes (VGVG) stell
ten jedoch eine unverhältnismäßige Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs sowie des Niederlassungsrechts dar. 

Insbesondere sei die sogenannte Interessentenregel, nach der das 
VGVG Landwirten beim Erwerb von landwirtschaftlichen 
Grundstücken eine Vorrangstellung vor Nicht-Landwirten ein
räumt, unverhältnismäßig. Die weitere landwirtschaftliche Nut
zung der Grundstücke könne beispielsweise auch dann garan
tiert werden, wenn der potentielle Erwerber willens sei das 
Grundstück an den bisherigen Pächter langfristig weiterzuver
pachten. 

Ebenso sei nicht einzusehen warum die Interessentenregel auch 
dann eingreift, wenn der bisherige Eigentümer sein Grundstück 
als Sacheinlage in ein Unternehmen oder eine Stiftung einbringt, 
obgleich die weitere landwirtschaftliche Nutzung sichergestellt 
wird. 

Nach Ansicht der Kommission ist es auch unverhältnismäßig, 
dass besagte Interessentenregel wiederholt angewendet wird, 
wenn der Kauf aus Gründen, die nicht beim Verkäufer liegen, 
nicht zustande kommt. 

Zuletzt, wendet sich die Kommission dagegen, dass das VGVG 
keinerlei Regelung vorsieht, die es gestattet bei mangelndem 

Interesse von Landwirten an der Bewirtschaftung eines landwirt
schaftlichen Grundstücks, dieses ohne Verpflichtung des Erwer
bers zu dessen landwirtschaftlichen Nutzung zu verkaufen. 

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division), eingereicht am 2. November 
2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, 

Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents 
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Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis 
Holdings Inc 

Beklagter: Comptroller-General of Patents 

Vorlagefrage 

Wenn die Kriterien für die Beurteilung, ob ein Erzeugnis im 
Sinne von Art. 3 Buchst. a der Verordnung ( 1 ) „durch ein in 
Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist“, auch oder aus
schließlich die Prüfung umfassen, ob die Lieferung des Erzeug
nisses eine Verletzung des Grundpatents darstellen würde, 
macht es dann im Ergebnis einen Unterschied, wenn die Ver
letzung im Wege einer mittelbaren oder mitwirkenden Verlet
zung erfolgt, wie sie in Art. 26 des Gemeinschaftspatentüber
einkommens, der im Vereinigten Königreich als Section 60(2) 
des Patents Act 1977 erlassen wurde, und in entsprechenden 
Bestimmungen im Recht anderer Mitgliedstaaten der Gemein
schaft geregelt ist? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für 
Arzneimittel (ABl. L 152, S. 1). 
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